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T a g e s o r d n u n g 

 

1. Bekanntgaben  
 - Auftragsvergaben  
 - Förderungen 

2. Antrag auf Investitionszuschuss im Rahmen der Sportförderung des   
  Schützenvereins Hubertus Tüntenhausen e.V. zur Installation einer  
  Solaranlage im Vereinsheim 
 
3. Prüfungsbericht über die Durchführung der örtlichen Prüfung der  
  Jahresrechnung 2023 der Stadt Freising durch den  
  Rechnungsprüfungsausschuss 

- Empfehlungsbeschluss 
 

4. Prüfungsbericht über die Durchführung der örtlichen Prüfung der  
  Jahresrechnung 2023 der von der Stadt Freising verwalteten Stiftungen  
  durch den Rechnungsprüfungsausschuss 

- Empfehlungsbeschluss 
 

5. Beteiligungsbericht der Stadt Freising 2023 
 
6. Satzung über die Erhebung der Gebühren für Notunterkünfte in der  
  Stadt Freising  
  - Empfehlungsbeschluss 
 

7. Berichte und Anfragen  

 

 

TOP 1 Bekanntgaben 
    Auftragsvergaben 
    Anwesend: 13 
 
Es liegen keine Auftragsvergaben vor. 
 
 
TOP 1 Bekanntgaben 
    Förderungen 
    Anwesend: 13 
 
Der Vorsitzende gibt die Förderung von 6,2 Mio. € für das Mehrgenerationswohnhaus in der 
Katharina-Mair-Straße bekannt. 
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TOP 2 Antrag auf Investitionszuschuss im Rahmen der Sportförderung des  
 Schützenvereins Hubertus Tüntenhausen e.V. zur Installation einer  
  Solaranlage im Vereinsheim 
 Anwesend: 13 
 
Beschlussvorlage der Verwaltung: 
 
Der Schützenverein Hubertus Tüntenhausen e.V. hat eine Förderung, gem. den Richtlinien 
der Stadt Freising zur Förderung des Sportwesens (5 % + 15% Förderung) für die o.g. Maß-
nahme beantragt.  
 
Der Antrag wurde am 26.11.2024 gestellt.  
 
Der Schützenverein Hubertus Tüntenhausen möchte einerseits durch die Errichtung einer 
Solarstromanlage mit Eigenverbrauch einen Beitrag zur Energiewende leisten andererseits 
steht der wirtschaftliche Nutzen im Fokus. Durch die Installation der geplanten Anlage erzielt 
der Verein eine gewisse Unabhängigkeit von weiterhin steigenden Energiekosten.  
 
Einem vorzeitigen Maßnahmenbeginn wurde zugestimmt und die Maßnahme wurde inzwi-
schen auch vollständig durchgeführt. Der Verwendungsnachweis liegt ebenso vor.  
 
Die Gesamtkosten für die Maßnahme betragen 25.901, 82 €. Damit liegen die Kosten unter 
dem günstigsten vorgelegten Vergleichsangebot. 
 
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt bestehen entsprechende Förderprogramme für Photovoltaik-
anlagen beim Bayerischen Sportschützenbund sowie ab diesem Jahr neu beim BLSV. Beide 
Förderprogramme unterscheiden sich stark zwischen den zu berücksichtigenden Eigenver-
brauch und der Einspeisung hinsichtlich der zu bewilligenden Höhe der Förderung.   
 
Im Rahmen der Sportförderrichtlinien der Stadt Freising werden Investitionen und Ausgaben 
für Grundsanierungen und Modernisierungen nur gefördert, wenn eine über den ursprüngli-
chen Zustand hinausgehende Verbesserung erzielt wird.  
In Abstimmung mit den Teilnehmern der Soko-Sport am 20.01.2025 wurde der Antrag aus-
führlich vorberaten mit dem Ergebnis, dass die Maßnahme unter den Aspekten der Gewinn-
erzielung durch eine mögliche Überschusseinspeisung und dem Primärziel der Stromerspar-
nis überaus kritisch zu betrachten ist. Das Ziel der Klimaneutralität kann zwar erreicht wer-
den, jedoch ist eine Solarstromanlage nicht unmittelbar zur Förderung oder Ausübung der 
betreffenden Sportart nötig. 
 
 Darüber hinaus würde mit einer Bewilligung der beantragten Zuwendung die Finanzierung 
von laufenden Betriebskosten und möglichen Einnahmen durch den Stromverkauf erfolgen 
die gem. der Freisinger Sportförderrichtlinie nicht Gegenstand der Förderung sind. Andere 
Freisinger Vereine würden hier außerdem stark benachteiligt werden, da keine Möglichkeit 
besteht ebenfalls einen Antrag auf Hilfsmittel zu stellen (z.B. Musikverein). Damit ist aus Ver-
waltungssicht die Sportförderrichtlinie ungeeignet zur Förderung dieser Maßnahme.  
 
Zudem sollte auch die aktuelle Marktlage der Anschaffungskosten für Solaranlagen berück-
sichtigt werden. Auswertungen der Preisentwicklungen der letzten Jahre bis einschließlich 
Januar 2025 haben ergeben, dass die Preise für Solarmodule um bis zu 50 % gefallen sind. 
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Die Kosten für Stromspeicher sind um 64 % geringer als im Jahr 2023. (Quelle: grü-
nes.Haus.de). Durch die günstigen Konditionen und den möglichen Ertrag der Über-
schusseinspeisung kann von einer Amortisierung der Kosten in den nächsten Jahren für den 
Schützenverein ausgegangen werden.  
 
Ein alternatives Förderprogramm für die Bezuschussung der Solarstromanlagen gibt es der-
zeit weder bei der Stadt noch bei den städtischen Beteiligungen. Diskussionsfähig wäre die 
Prüfung eines neuen Förderprogramms oder der Anpassung der aktuellen Sportförderrichtli-
nien der Stadt Freising. Da es sich bereits um den zweiten Antrag auf Investitionszuschuss 
für eine Photovoltaikanlage handelt, besteht die Annahme, dass zukünftig weitere Anträge 
folgen werden. Die Finanzierung des zusätzlichen Förderprogramms könnte ebenfalls aus 
den Mitteln der Sportförderung erfolgen. 
 
Beschluss Nr.  318 / 105a 
Anwesend:  13   Für:   13  Gegen:    0  den Antrag: 
 
Der Antrag auf Förderung einer Solaranlage des Schützenvereins Hubertus Tüntenhausen 
e.V. wird abgelehnt. 
 
Die Verwaltung wird beauftragt einen Vorschlag für ein Förderprogramm zur Förderung von 
Photovoltaikanlagen bei Vereinen zu erarbeiten. Die Finanzierung soll über die vorhandenen 
Mittel für Investitionszuschüsse des Sportes erfolgen. 
 
 
TOP 3 Prüfungsbericht über die Durchführung der örtlichen Prüfung der Jahres-
 rechnung 2023 der Stadt Freising durch den Rechnungsprüfungsausschuss 
 - Empfehlungsbeschluss 
 Anwesend: 13 
 
Beschlussvorlage der Verwaltung: 
 
Das Rechnungsergebnis der Jahresrechnung 2023 wurde im Finanz-und Verwaltungsaus-
schuss am 08.07.2024 vorgestellt und mit Beschluss des Stadtrates vom 18.07.2024 zur 
Kenntnis genommen. 
Im Anschluss wurden die Unterlagen zur Jahresrechnung dem Rechnungsprüfungsamt zur 
Prüfung vorgelegt. 
 
Die Durchführung der örtlichen Prüfung der Jahresrechnung 2023 der Stadt Freising wurde 
in der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 12.11.2024 abgeschlossen. 
 
Der Prüfbericht wurde den Fraktionsvorsitzenden, Sprechern und der Finanzreferentin mit 
Schreiben vom 15.01.2025 zur Kenntnis gegeben. 
 
Die wesentlichen Inhalte des Prüfberichts werden in der Sitzung vorgestellt. 
 
Beschluss Nr.  319 / 105a 
Anwesend:  13   Für:   13  Gegen:    0  den Antrag: 
 
Dem Stadtrat wird empfohlen zu beschließen:  
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1. Der Bericht des Rechnungsprüfungsausschusses und des Rechnungsprüfungsamtes 
    für die Jahresrechnung 2023 der Stadt Freising wird zur Kenntnis genommen. 
 
    Der Prüfbericht ist wesentlicher Bestandteil des Beschlusses und liegt der Erstschrift 
    des Protokolls in Ablichtung bei. 
 
2. Die Jahresrechnung 2023 der Stadt Freising wird aufgrund des Ergebnisses der 
    örtlichen Prüfung gem. Art. 102 Abs. 3 GO festgestellt. 
 
3. Für die Jahresrechnung 2023 der Stadt Freising wird auf Grund des Ergebnisses der 
    örtlichen Prüfung gem. Art. 102 Abs. 3 GO Entlastung erteilt. 
 
 
TOP 4 Prüfungsbericht über die Durchführung der örtlichen Prüfung der Jahres-
 rechnung 2023 der von der Stadt Freising verwalteten Stiftungen durch den 
 Rechnungsprüfungsausschuss 
 - Empfehlungsbeschluss 
 Anwesend: 13 
 
Beschlussvorlage der Verwaltung: 
 
Das Rechnungsergebnis der Jahresrechnung 2023 wurde im Finanz-und Verwaltungsaus-
schuss am 08.07.2024 vorgestellt und mit Beschluss des Stadtrates vom 18.07.2024 zur 
Kenntnis genommen. 
Im Anschluss wurden die Unterlagen zur Jahresrechnung dem Rechnungsprüfungsamt zur 
Prüfung vorgelegt. 
 
Die Durchführung der örtlichen Prüfung der Jahresrechnung 2023 der von der Stadt Freising 
verwalteten Stiftungen wurde in der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 
12.11.2024 abgeschlossen. 
 
Der Prüfbericht wurde den Fraktionsvorsitzenden, Sprechern und der Finanzreferentin mit 
Schreiben vom 15.01.2025 zur Kenntnis gegeben. 
 
Die wesentlichen Inhalte des Prüfberichts werden in der Sitzung vorgestellt. 
 
Beschluss Nr.  320 / 105a 
Anwesend:  13   Für:   13  Gegen:    0  den Antrag: 
 
Dem Stadtrat wird empfohlen zu beschließen:  
 
1. Der Bericht des Rechnungsprüfungsausschusses und des Rechnungsprüfungsamtes 
    für die Jahresrechnung 2023 der von der Stadt Freising verwalteten Stiftungen wird zur 
    Kenntnis genommen. 
 
    Der Prüfbericht ist wesentlicher Bestandteil des Beschlusses und liegt der Erstschrift 
    des Protokolls in Ablichtung bei. 
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2. Die Jahresrechnung 2023 der von der Stadt Freising verwalteten Stiftungen wird  
    aufgrund des Ergebnisses der örtlichen Prüfung gem. Art. 102 Abs. 3 GO festgestellt  
 
3. Für die Jahresrechnung 2023 der von der Stadt Freising verwalteten Stiftungen wird 
    aufgrund des Ergebnisses der örtlichen Prüfung gem. Art. 102 Abs. 3 GO Entlastung 
    erteilt. 
 
 
TOP 5 Beteiligungsbericht der Stadt Freising 2023 
 Anwesend: 13 
 
Beschlussvorlage der Verwaltung: 
 
Gem. Art. 94 GO hat die Stadt Fresing einen Bericht über Ihre Unternehmen in der Rechts-
form des Privatrechts zu erstellen, sofern sie mindestens über 5% der Unternehmensanteile 
verfügt. 
 
Nach der GO hat der Bericht insbesondere Angaben über die Erfüllung des öffentlichen 
Zwecks, die Beteiligungsverhältnisse, die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft, 
die Bezüge der einzelnen Mitglieder des geschäftsführenden Unternehmensorgangs, die Er-
tragslage und die Kreditaufnahme auszuweisen. 
 
Der Beteiligungsbericht der Stadt Freising für 2023 wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
TOP 6 Satzung über die Erhebung der Gebühren für Notunterkünfte in der  
  Stadt Freising  
  - Empfehlungsbeschluss 
 Anwesend: 13 
 
Beschlussvorlage der Verwaltung: 
Die Fälligkeit der Notunterkunftsgebühren wurde angepasst, um dem Sachverhalt gerecht zu 
werden, dass einige Bewohnerinnen und Bewohner ihren monatlichen Geldeingang nicht 
gleich zu Beginn des Monats verzeichnen. Zudem wurde eine Klausel eingefügt, die die 
Rückzahlung von im Voraus zu viel entrichteten Gebühren bei einem Auszug während eines 
laufenden Monats regelt. 
 
Beschluss Nr.  321 / 105a 
Anwesend:  13   Für:   13  Gegen:    0  den Antrag: 
 
 
Dem Stadtrat wird empfohlen zu beschließen: 
 
Die beigefügte Notunterkunftsgebührensatzung, die wesentlicher Bestandteil dieses Be-
schlusses ist, wird genehmigt. 
 
 
 
 



11 

 

Niederschrift 

über die öffentliche Sitzung des 

Finanz- und Verwaltungsausschusses (2025/FVA/105) vom 03.02.2025 

________________________________________________________________ 

 

TOP 7 Berichte und Anfragen 
 Anwesend: 13 

  
Es liegen keine Berichte und Anfragen vor. 
 


